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20. Verordnung~ Tieriirztliche UnterSUchungsgebühren, Neuregelung. 

20. 
Verordnung des Landeshauptman11es vom 
28. März 1967 über tierärztlidie Unter

sudiungsgebühren. 

Auf Grund der §§ 11 und 13 des Gesetzes, be· 
treffend die Abwehr und Tilgung von Tier
seuchen, RGBl. Nr. 177/1909, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 128/1954 (Tierseu
chengesetz), wird verordnet: 

§ 1 

(1) Die Parteien, die nach den Bestimmungen 
des § II des Tierseuchengesetzes in Verbindung 
mit der Verordnung des Landeshauptmannes vom 
6. August 1946, LGB!. für Wien Nr. 11/1946, 
betreffend die tierärztliche Untersuchung von 
Tieren, die mittels Eisenbahn, Schilfen, Kraftfahr
zeugen (Anhängern) und Luftfahrzeugen be
fördert und in Wien ein- oder ausgeladen werden> 
in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 3/1961, ver
pflichtet sind, die amtlichen Untersudiungen vor
nehmen zu lassen, haben folgende Gebühren je 
Tier zu entriditen: 

a) auf dem Zentralviehmarkt St. Marx und in 
den städtischen Schlachthöfen: 
Rinder im Alter von über 

6 Wochen ................. . 
Einhufer im Alter von über 

6 Wochen ............ _. 
Rinder und Einhufer im Alter bis 

zu 6 Wochen sowie Schweine 
Schafe tmd Ziegen ........... . 
Lämmer1 Kitze und Ferkel ..... . 

b) in allen anderen Stationen (Stellen): 
Rinder und Einhufer im Alter von 

über 6 Wochen . . . . ..... _ ... 
Rinder und Einhufer im Alter bis 

zu 6 Wochen ........ . 
Schweine .................... . 
Ferkel ...................... . 
Schafe7 Ziegen, Kitze und Lämmer 
Geflügel ..................... . 

s 3"-

s 2'50 

s 1'50 
s 0·50 

s 0'25 

s 18'-

s 6'-
s 13'60 
s 4'60 
s 3'-
s 0"30 

(2) Für die Untersuchung außerhalb der unter 
Abschnitt IV Punkt 1 der Verordnung des Lan
deshauptmannes, LGBl. für Wien Nr. 11/1946, 

2 

in der Fassung LGBI. für Wien Nr. 3/1961, an
geführten Stunden ist die doppelte Gebühr 
(Abs. 1), für die Untersuchung außerhalb der 
unter Abschnitt IV Punkt 2 und 3 leg. cit. ange
führten Stunden, in Schladithöfen außerhalb der 
Betriebszeit, zusätzlidi folgende Sondergebühr zu 
entrichten: 

für ein Kraftfahrzeug (Waggon) . . . . S 90'
für einen Anhänger „ „ . „ „ . „ . „ S 60' -

(3) Für die Untersuchung von Tieren, die nach-
gewiesenermaßen für eine Tierausstellung oder 
eine Tierschau in Wien bestimmt sind oder von 
einer solchen weggebracht werden, ist nur die 
Hälfte der festgesetzten Gebühren (Abs. 1 und 2) 
zu entrichten: 

(4) Für Saugtiere in Begleitung der Muttertiere 
wird keine Gebühr eingehoben. 

§ 2 

(1) Die Parteien haben für die Durchführung 
der Vieh- und Fleischbeschau zur Deckung der 
aus der .Amtshandlung erwachsenden Kosten fol
gende Gebühren zu entridtten: 

A. Für die Vieh- und Fleischhesdiau (cierärzt
liche Untersuchung vor und nach der Sdiladi
tung einschließlich der bakteriologischen Unter
suchungen, jedoch ohne Trichinenschau) je Tier: 

a) in städtischen Schlachthöfen: 
Rinder im Alter Yon über 

6 Wochen „ „ „ „ „ „ „ „ „ S s·
pferde, Maultiere und Fohlen über 

150kg ..................... s ?"-
Fohlen bis zu einem Sdiladit

gewicht von 150 kg, Maulesel, 
Esel und Schweine . . . . . . . . . . . S 4'50 

Rinder in einem Alter bis zu 
6 Wochen, Schafe und Ziegen . . S 2·

Kitze, Lämmer und Ferkel . . . . . . S !"
Geflügel pro Kilogramm . . . . . . . S 0·10 

b) außerhalb der städtischen Schladit
höfe: 
Rinder und Einhufer im Alter 

von über 6 Wochen . . . . . . . . . S 50' -
Rinder und Einhufer im Alter 

bis zu 6 Wochen „ „ „. „ „. S 14·_ 

Schweine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 30' 50 
Ferkel „ „. „ „. _ „ „. „ „. „ S 6'-




